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Abb. 5: Auflegen und Verreiben des Backmehls auf 
dem Arbeitstisch

Abb. 6: Auftragen des Backmehls mit einem Sieb
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Wird bei der maschinellen Teigaufbereitung 
Backmehl als Trennmittel verwendet, sollten 
spezielle Einrichtungen, wie z. B. automati-
sche Mehlstreuer an Teigausrollmaschinen 
(Abb. 7) oder eine geeignete Absaugung an 

der Mehlstaubentstehungsstelle vorhanden 
sein. Auch bei automatischen Mehlstreu-
ern empfiehlt sich, staubarme Trennmehle 
einzusetzen. 

Abb. 7: Teigausrollmaschine mit automatischem 
Mehlstreuer und einstellbarer Streubreite

Bei der maschinellen Teigaufbereitung sind als Trennmittel geeignet

•	 staubarme Spezialmehle: z. B. staubreduzierte Mehle, Weizendunst und Hartwei-
zengrieß, hydrothermisch behandelte  Mehle (HT-Mehle)

•	 ölhaltige Trennmittel

Abb. 8: Trennölauftrag an einem 
Kegelrundwirker

Beim Aufsprühen von Trennölen ist darauf 
zu achten, dass möglichst keine Aerosole in 
die Atemwege gelangen können.

Die Verwendung von Filzbändern ist wegen 
der erhöhten Staubentwicklung an den Um-
lenkstellen kritisch zu betrachten, insbe-
sondere bei schnell laufenden Aufsatzgerä-
ten (z. B. Rundwirker). 

Den an Filzbändern verstärkt auftretenden 
Hygienerisiken, z. B. Besiedlung mit Milben 
und Schimmelpilzen, ist durch vorbeugende 
Maßnahmen, wie z. B. häufiges trockenes 
staubarmes Reinigen, entgegenzuwirken.
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3.5	 Backen

3.5.1 Backöfen
Beim Öffnen der Backofentüren können 
Hitze, Dampf und Wrasen auf die Beschäf-
tigten einwirken. Damit diese nicht in den 
Atembereich gelangen, müssen

•	 in die Backöfen integrierte Absaugein-
richtungen, die nach dem Ende der 
Backzeit und vor dem Öffnen der Back-
ofentür die Wrasen absaugen,

oder

•	 Abzugshauben über den Beschickungs-
öffnungen vorhanden sein, die den 
Großteil der austretenden Wrasen 
erfassen. 

3.5.2 Fettbackgeräte
Beim Betreiben der Fettbackgeräte entste-
hen durch Erhitzen von Fett oder Öl Schad-
stoffe. Die Entstehung von Schadstoffen 
kann durch den rechtzeitigen Fett- oder Öl-
wechsel, die regelmäßige Filterung von Fett 
bzw. Öl, die richtige Temperaturwahl und 
durch den Einsatz von Geräten mit schonen-
der Erhitzung reduziert werden. Beim Betrei-
ben der Geräte dürfen Schadstoffe nicht in 
die Atemwege gelangen.
Dies kann z. B. durch eine Abzugshaube er-
reicht werden. Idealerweise wird an der Ent-
stehungsstelle abgesaugt und die Abluft 
über geeignete Fettfangfilter (Wirbelstrom-
filter) ins Freie abgeleitet.

Mehlstaub-, Wrasen- und Fettdunstabsaug-
anlagen dürfen nicht untereinander verbun-
den werden, weil

•	 zusätzliche Reinigungsprobleme auf-
treten,

•	 Nährböden für Schädlinge und Mikro-
organismen entstehen und

•	 durch Ablagerung eines Fett-Staub- 
gemisches die Brandlast erhöht wird.

Abb. 9: Unvollständige Erfassung der Wrasen am 
Backofen

Abb. 10: Abzugshaube am Fettbackgerät, 
Quelle: ABZ
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3.6	 Räume

Bereiche, in denen Mehlstaub auftritt, müs-
sen von anderen Bereichen abgetrennt sein. 
Dies wird erreicht durch die räumliche Tren-
nung der Produktionsräume von nicht mehl-
staubbelasteten Räumen, wie Verkaufs-, 
Lager-, Umkleide-, Aufenthalts- und Wohn-
räumen. Weitere Anforderungen an bauliche 
Einrichtungen sind in der „Lebensmittel- 
hygieneverordnung“ sowie der „Arbeitsstät-
tenverordnung“ enthalten.

Mehlsilo- und Lagerräume müssen so einge-
richtet werden, dass

•	 sie gut be- und entlüftet, kühl und tro-
cken sind und

•	 die Einbauten einen ausreichenden Ab-
stand zur Wand und zum Boden haben,  
um eine einfache Reinigung zu ermög-
lichen.

3.7	 Fußböden, Wände, Decken

Fußböden müssen rutschhemmend, was-
serundurchlässig, dicht und ausreichend 
belastbar sein. Stolperstellen müssen ver-
mieden werden. Außerdem muss der Fuß-
boden für die im Betrieb vorkommenden 
Verunreinigungen wie Teigreste, Mehlstaub, 
Fett und Eiweiß leicht zu reinigen sein und 
die notwendige Widerstandsfähigkeit ge-
genüber den Verunreinigungen sowie den 
zur Reinigung eingesetzten Reinigungsmit-
teln und -verfahren besitzen. Um hygieni-
sche Schwachstellen zu vermeiden, ist es 
notwendig, z. B. tote Ecken, Fußbodenöff-
nungen und den Übergang zwischen Fuß-
boden und Wand so zu gestalten, dass eine 
leichte Reinigung möglich ist. Entlang der 
Wand, bis zu einem Abstand von 15 cm, und 
in Ecken kann zur Erleichterung der Reini-
gung auf rutschhemmende Bodenbeläge 
verzichtet werden.

Abb. 11: Reinigungsfreundliche Ausführung 
des Überganges zwischen Fußboden und 
Wand

Wandflächen müssen aus wasserundurch-
lässigen, wasserabweisenden, abwasch-
baren und nicht gesundheitsschädigen-
den Materialien bestehen sowie eine glatte 
Oberfläche aufweisen.

Wände und Decken einschließlich deren 
Verkleidungen müssen so beschaffen sein, 
dass eventuell verbleibende Hohlräume für 
Schädlinge unzugänglich sind.

Wände und Decken und deren Verkleidun-
gen müssen so ausgeführt sein, dass die 
Ansammlung von Mehlstaub, sonstigen Ver-
schmutzungen und Kondensaten sowie 
Schimmelpilzbefall vermieden werden.

Geeignete Maßnahmen gegen Schimmel-
pilzbefall sind z. B.

•	 eine fachgerechte Wärmedämmung,

•	 eine funktionierende Be- und Entlüf-
tung und

•	 die Vermeidung von Hohlräumen.



16

ASI 8.80

3.8	 Hygiene

Um ein hygienegerechtes und sicheres Rei-
nigen der Betriebseinrichtungen zu gewähr- 
leisten, ist ein Reinigungsplan erforderlich, 
in dem mindestens festzulegen ist:

•	 Wer reinigt?

•	 Was wird gereinigt?

•	 Wie oft wird gereinigt?

•	 Womit wird gereinigt?

•	 Überprüfung der Reinigung?

Dabei sind die Vorgaben in den Betriebsan-
leitungen für Maschinen und Einrichtungen 
zu berücksichtigen.

Das Reinigen von Maschinen, Geräten, Ein-
richtungen und Räumen, insbesondere der 
Fußböden, ist staubarm mit geeigneten Rei-
nigungsgeräten durchzuführen. Das Reini-
gen mit Druckluft ist zu unterlassen!  Geeig-
nete Reinigungsgeräte sind z. B.:

•	 Staubsauger (Filterung mindestens 
nach Staubklasse M aufgrund der sen-
sibilisierenden Wirkung von Mehlstaub) 
mit speziellem Zubehör (Abb.12),

•	 zentrale Staubsauganlage,

•	 Nassreinigungsmaschinen mit rotieren-
den Bürsten (Abb. 13),

•	 manuelle Reinigungsgeräte (z. B. Scha-
ber).

Das Reinigen der Backstube mittels Flüssig-
keitsstrahler (Hochdruckreiniger) ist unge-
eignet.

Beim Umgang mit Lebensmitteln muss ge-
eignete Arbeitskleidung getragen werden. 
Die Arbeitskleidung muss sauber sein und  
regelmäßig bzw. nach Verschmutzung ge-
wechselt und gewaschen werden.

Abb. 12: Staubsaugerreinigung mit 
spezifischen Aufsatz 

Abb. 13: Nassreinigungsmaschine
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In Bereichen und an Einrichtungen, in de-
nen Mikroorganismen durch die Reinigung 
nicht ausreichend beseitigt werden können, 
müssen Maßnahmen zur Desinfektion er-
griffen werden. Solche Bereiche und Ein-
richtungen sind z. B.:

•	 Gärräume,

•	 Spülräume,

•	 Wand- und Deckenflächen,

•	 Gärgutträger und

•	 Brotkörbe.

Von den Desinfektionsmitteln muss ein 
möglichst geringes gesundheitliches Risiko 
ausgehen. Erst nach einer gründlichen Rei-

nigung mit Wasser und ggf. geeigneten 
Reinigungsmitteln kann eine wirksame Des-
infektion erfolgen. Die Desinfektionsmaß-
nahmen müssen fachgerecht und unter 
Beachtung der Herstellerangaben durchge-
führt werden.

Wir empfehlen die Verwendung gelisteter 
Desinfektionsmittel, beispielsweise die 
der DGHM-Liste (Deutsche Gesellschaft 
für Hygiene und Mikrobiologie) oder der 
DVG-Liste (Deutsche Veterinärmedizinische 
Gesellschaft e.V.).

Schimmelpilzbefall an Gärgutträgern und 
Tüchern kann durch regelmäßige Reinigung 
und luftige, trockene Lagerung vermieden 
werden.

Abb. 14: Geeignete Lagerung von Gärgutträ-
gern

Abb. 15: Falsche Lagerung von Gärgutträgern
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Bewährt hat sich auch die thermische Be-
handlung der Gärgutträger, z. B. im Back-
ofen unter Ausnutzung der Restwärme bei 
über ca. 80° C.

Neben herkömmlichen Stofftüchern gibt es 
für Teiglinge Auflagen aus Kunststoff und 
Papier. Zudem gibt es Tücher mit behandel-
ter Oberfläche, die ein Anhaften der Teig-
linge weitgehend verhindern und das mi-
krobiologische Wachstum verzögern. Bei 
sachgerechter Anwendung dieser Tücher 
können gegebenenfalls die Reinigungs-
intervalle verlängert und der Einsatz von 
Trennmitteln reduziert werden. Die Tücher 
müssen, damit sie hygienisch einwandfrei 

bleiben, rechtzeitig – noch bevor Stockfle-
cken (Schimmelpilzgeflecht) mit bloßem 
Auge zu sehen sind – gewaschen, luftig und 
trocken aufbewahrt bzw. gelagert werden.

Des Weiteren gibt es Kippdielen aus Kunst-
stoff mit einer speziellen Oberflächenstruk-
tur (Mikrosäulen-Raster, Abb. 18 und 19), 
die ein Anhaften von Teig reduzieren. Die-
se Kippdielen können in der Spülmaschi-
ne gereinigt werden und benötigen keine 
Auflagen mehr. Sie lassen sich leichter und 
gründlicher reinigen und sind, unter hygie-
nischen Gesichtspunkten betrachtet, des-
halb Kippdielen mit Stofftüchern vorzuzie-
hen.

Abb. 16: Gärgutträger mit Schimmelpilzbefall Abb. 17: Brotkorb mit Wechseltuch

Abb. 18: Kunststoffdiele mit spezieller Oberflächenstruktur (Mikrosäulen-Raster)
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Abb. 19: Mikrosäulen-Raster unter dem Mikroskop

Kommt es trotz Einhaltung der Hygienemaß- 
nahmen zu Schädlingsbefall (Abb. 20), wer-
den Maßnahmen zur Schädlingsbekämp-
fung erforderlich. Generell ist ein regelmä-
ßiges Monitoring zur Feststellung eines 
Befalls empfehlenswert.

Ausscheidungen von Schädlingen und 
Fragmente von Schädlingskadavern 
wirken atemwegssensibilisierend!

Ist die Schädlingsbekämpfung nur in ge-
ringem Umfang und nur gelegentlich nötig, 
kann sie von unterwiesenen Personen vor-
genommen werden. Grundsätzlich emp-
fiehlt die BGN Schädlingsbekämpfungs-
maßnahmen von Fachfirmen durchführen 
zu lassen.

Ausführliche Informationen finden sich in 
der DIN 10523, der Anleitung zur Schäd-
lingsbekämpfung im Lebensmittelbereich.



20

ASI 8.80

Abb. 20: Schädlinge im Lebensmittelbereich, links oben: Körnkäfer, 
rechts oben: Reismehlkäfer, links unten: Milbe in Mehlstaub, rechts 
unten: Schuppenhaar einer Motte in Mehlstaubablagerungen

3.9	 Unterweisung

Der Unternehmer hat die Versicherten über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Ar- 
beit verbundenen Gefährdungen und die 
Maßnahmen zu ihrer Verhütung zu unterwei-
sen. Die Unterweisung muss erforderlichen-
falls wiederholt werden, mindestens aber 
einmal jährlich erfolgen und dokumentiert 
werden.

Dies betrifft insbesondere:

•	 Arbeitsverfahren zum staubarmen Um-
gang mit Mehl sowie Backmitteln und

•	 Reinigung, Betriebs- und persönliche 
Hygiene.

3.10	 Betrieb von Maschinen und Einrichtun-
gen

Auf der Basis einer nach der Betriebssicher-
heitsverordnung durchzuführenden Gefähr-
dungsbeurteilung, siehe ASI 10.2 „Arbeits-
bedingungen im Backbetrieb verbessern“, 
sind geeignete Arbeitsmittel und Arbeitsver-
fahren auszuwählen, die möglichst wenig 
Mehlstaub freisetzen. Bei dieser Analyse 
sind nicht nur die Einzelmaschinen zu be-
trachten. Auch die Wechselwirkungen von 
benachbarten Maschinen untereinander 
oder zwischen einzelnen Arbeitsbereichen 
sind zu berücksichtigen.

Sofern die Mehlstaubfreisetzung nicht 
durch Anwendung geschlossener Syste-
me, staubdichter Verbindungen oder ande-
rer Lösungen entsprechend dem Stand der 
Technik ausreichend reduziert werden kann, 
sind zusätzliche Maßnahmen, z. B. Einsatz 
einer wirksamen Absaugung, erforderlich.
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4.	 Spezielle Maßnahmen

4.1	 Voraussetzungen
Individuell können – trotz durchgeführter 
Basismaßnahmen – erhöhte Gesundheits-
gefährdungen bestehen. Dann müssen spe-
zielle Maßnahmen in Betracht gezogen wer-
den. Spezielle Maßnahmen können sein:

•	 Persönliche Schutzausrüstung bzw.

•	 Mehlstaubabsauganlage

4.2	 Persönliche Schutzausrüstung
Bei staubintensiven Arbeiten, wie z. B. Rei-
nigung von Maschinen, Mehlsilos und deren 
Aufstellungsräume, Wartungsarbeiten und 
Störungsbeseitigungen, muss filtrierender 
Atemschutz getragen werden.

In Backbetrieben hat sich folgender filtrie-
render Atemschutz bewährt:

•	 partikelfiltrierende Halbmasken oder

•	 Filtergeräte mit Gebläse.

4.2.1  Partikelfiltrierende Halbmaske
Die partikelfiltrierende Halbmaske um-
schließt die Nase und den Mund. Bei Bart-
trägern können Undichtigkeiten auftreten.

Die Wirkung von Filtern wird in die drei 
Schutzstufen eingeteilt: FFP1, FFP2 und 
FFP3.

Das Abscheidevermögen und der Atemwi-
derstand erhöhen sich mit steigender Zahl. 
Geeignete Masken sind mit einem CE-Zei-
chen und der Schutzstufe gekennzeichnet. 
Diese sind im Fachhandel zu beziehen.

Partikelfiltrierende Halbmasken sind übli-
cherweise Einwegmasken. Bezüglich der 
Tragedauer und Anwendung sind die Her-
stellerangaben zu beachten. Folgende Fak-
toren sind zu berücksichtigen:

•	 Staubbelastung,

•	 betriebliche Einflüsse,

•	 persönliche Einflüsse sowie

•	 staubfreie und trockene Aufbewahrung.

Bei der Auswahl ist auf Passform, Tragekom-
fort und auf geringen Atemwiderstand zu 
achten. Masken mit Ausatemventil erleich-
tern das Ausatmen und vermindern die Kon-
densatbildung.

Weitere Informationen finden Sie in der 
DGUV Regel 112-190 „Benutzung von Atem-
schutzgeräten“.

Abb. 21: Auswahl von partikelfiltrierenden Halb-
masken mit Ausatemventil 
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4.2.2 Filtergeräte mit Gebläse

Bei Filtergeräten mit Gebläse wird den Atem-
wegen gefilterte Luft zugeführt. Gebläse, Fil-
ter und Stromversorgung können im Helm 
enthalten sein oder werden am Gürtel getra-
gen (Abb. 22 und 23). Filtergeräte mit Geblä-
se sind mit Filtern der Schutzstufe FFP2 oder 
FFP3 ausgerüstet. Bei der Auswahl der Ge-
räte ist auf geringes Gewicht, Zugfreiheit im 
Augenbereich, sicheren Sitz, geringe Geräu-
schentwicklung, gute Sprachverständigung

und Beschlagfreiheit zu achten. Zur sachge- 
mäßen Anwendung und Pflege der gebläse- 
unterstützten Atemschutzsysteme sind die 
Informationen und Pflegehinweise des Her- 
stellers zu beachten. Atemschutzgeräte 
müssen mit dem CE-Zeichen und der 
Schutzstufe gekennzeichnet sein. Außer-
halb der mehlstaubbelasteten Bereiche 
sind die persönlichen Schutzausrüstungen 
trocken und luftig aufzubewahren. 

Abb. 22: Filtergerät mit Gebläse 

Abb. 23: Filtergerät mit Gürtel: Gebläse mit Filter und Akku 
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Für die Reinigung und Pflege von Atem-
schutzgeräten ist die DGUV Regel 112-190 
"Benutzung von Atemschutzgeräten“ zu 
beachten.

4.3	 Mehlstaubabsauganlagen

Die in der Backstube aufkommenden Mehl- 
und Backmittelstäube müssen unmittelbar 
an der Entstehungsstelle abgesaugt wer-
den, bevor die Stäube in den Bereich der 
Atemwege der Beschäftigten gelangen.

Eine Mehlstaubabsauganlage ist dann er- 
forderlich, wenn nicht durch andere Maß-
nahmen eine Reduzierung der schädlichen 
Einwirkung auf den Menschen erreicht wer-
den kann.

Das Thema Mehlstaubabsauganlage ist sehr 
komplex. Es ist ratsam, sich vor einer Instal-
lation sachkundig beraten zu lassen. 

4.4	 Schwarz-Weiß-Trennung

Das Schwarz-Weiß-Prinzip im Arbeitsschutz 
hat das Ziel, die Übertragung von Verunrei-
nigungen vom Arbeitsplatz in den Privatbe-
reich und umgekehrt zu verhindern. Für die 
Vermeidung von Bäckerasthma ist es wich-
tig, dass nicht z. B. durch

•	 verschmutzte Arbeitskleidung,

•	 Privatkleidung, die im Betrieb unge-
schützt abgelegt wird,

•	 Arbeitsschuhe,

•	 ungewaschene Haare (Kopfkissen!)

Mehl- und Enzymstäube in den Privatbe-
reich (z. B. Auto, Wohnung) gelangen.

Beispiele für Maßnahmen der Schwarz-
Weiß-Trennung sind u. a.

•	 Doppelspind oder geteilter Spind,

•	 Umkleideräume mit Duschen,

•	 Haarewaschen oder -spülen nach der 
Arbeit,

•	 Reinigung der Arbeitskleidung durch 
den Betrieb.

Für Unternehmer, die im selben Gebäude 
Produktionsräume und Privatbereich haben, 
stellt die Schwarz-Weiß-Trennung häufig 
eine besondere Herausforderung dar. 

Abb. 24: Mehlstaubabsaugung an einer Knetma-
schine 
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5.	 Begriffsbestimmungen

Bäckerasthma und Bäckerschnupfen gehören zu den berufsbedingten Atem-
wegserkrankungen und sind unter der Berufskrankheit Nr. 4301 (Liste der 
Berufskrankheiten) eingeordnet.

Die Berufskrankheit Nr. 4301 ist folgendermaßen definiert:

Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen (ein-
schließlich Rhinopathie), die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, 
die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit 
ursächlich waren oder sein können.

Allergene sind Substanzen, die eine Aller-
gie auslösen können. Eine Allergie ist eine 
Überreaktion des Immunsystems auf Aller-
gene.

Asthma bronchiale ist eine variable, an-
fallsartig auftretende und im allgemeinen 
rückbildungsfähige Atemwegsverengung 
infolge von Entzündung und Überempfind-
lichkeit der unteren Atemwege.

Allergisches Asthma ist eine Asthmaform, 
die durch eine Allergie ausgelöst wird. 

Obstruktive Atemwegserkrankungen sind 
Erkrankungen mit einer Verengung der 
Atemwege, wie z. B. Asthma bronchiale.

Bäckerasthma ist das berufsbedingte aller- 
gische Asthma von Beschäftigten in der Pro-
duktion von Backwaren.

Bäckerrhinitis (Bäckerschnupfen) ist die 
berufsbedingte allergische Rhinitis.

Eine allergische Rhinopathie oder Rhinitis 
ist eine durch Allergene bedingte entzünd-
liche Erkrankung der oberen Atemwege 
(Nase).

Unter unspezifischen Reizen versteht man 
hier Stoffe oder Einflüsse, welche die Atem-
wege auf nichtallergischem Wege reizen 
können.

Basismaßnahmen sind grundlegende tech-
nische und organisatorische Maßnahmen 
zur entscheidenden Verminderung des Ri- 
sikos, an Bäckerasthma oder -rhinitis zu 
erkranken.

Spezielle Maßnahmen sind durchzuführen, 
wenn durch eine Gefährdungsbeurteilung 
festgestellt wurde, dass die bereits durch-
geführten Basismaßnahmen nicht ausrei-
chend sind.

Wrasen ist beim Backprozess entstehender 
Dampf, der auch Schadstoffe, wie z. B. Koh-
lenmonoxid, Kohlendioxid und Schwefeldi-
oxid enthält.

Hinweis: Viele nützliche Anregungen, Emp-
fehlungen, Checklisten, Unterweisungshil-
fen, Betriebsanweisungen, Filme etc. rund 
um das Thema Mehlstaub finden Sie unter 
www.Mehlstaub-nein-danke.de.
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Anhang 1:
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